
146 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (23 der Beilagen): 
Europäisches Übereinkommen über die Über
tragung der Strafverfolgung samt Anlagen, 

Erklärungen und Vorbehalten 

Das ÜibereinkommeIll 'soU, nachdem bereits das, 
Europäische Auslieferun!gS'Ülbereinkommen und 
,das' Europäische Obereinkoommoo ülber die Rechts
hilfe in :Str;afs.achen - auch für ös,terreich -
in Kraft stehen, elbenso wie die von Os·terreich 
:bereiJts unterzeichneten übere.in1k,ommen ü1ber die 
intel.'n~ionale Geltung vÜlUi'Strafurteilen und ü'her 
die überwachuJlJg Ibed:ingt verurteilter oder be
diIligt enltJla'ss,ener Personen zu einer weiteren Ver
stärk'\lJng der Zusammenarbeit dier Mi,tgliedstaaten 
des Buropa-rates auf strafrechtlichem Gelbiet 'bei
Itragen. 

Grutlldl,age f,ür die üb.ernahme der Strafover
folgul1Jg durch einen Sta,lit ist ein Ersuchen eines 
zur Verlfolgung zuständigen anderen Staates. Die 
Straft.:lit muß auch. im ersuchten Staat stratfihar 
sein. Die ;im ersuchten Statt vet1hängte Sanktion 
richteot sich ,nach dessen Recht, darf :li'ber nicht 
strenger alls die im ersuroel1Jden, Staat vongeseihene 
sein!. . 

In del1J AnJ:ligen I ul1Jd H sind die zu dem 
Ülbereinikommen zuläS's,igen VorbehaJlte und Er
klärungen, in, der Anlage IH eine Liste von HandL 

Lona Murowatz 
Berichterstatter 

I ung·en wiedergegeben, die in d.en einzelnen Ver
tragsstaaten ruicht nach den Strafgesetzen stralf
har sind, für die Zwecke ,des übereinikommens 
jedoch strafrechdich vertal,g!baren Handlungen 
gleichzusetzen sind. 

Der Justlizausschuß ha't das gegenstäJn.dliche 
Übereinlkommen in: seine.r Sitzung am 9. Novem
lber 1979 der Vorlberatung unterzogen und ein
stimmig ,beschlossen, dem Hoihen Haus.e .die Ge
nehmigung des Abschlusses zu empf,ehJen. 

Weiters ~ar der Ju@tizausschuß der Meinung, 
daß im vorliegenden F.a:lle die ErJassung eines 
Ibesonderen: IBundesgesetzes 'im Sinne des Art. 50 
Albs. 2 B-VG zur Ü1ber1führung dies Vertr~gs
inhakes in die innersta~t1iche Rechtsordnung ent
behrlich ist. 

Als ,Engebnis seiner iBeranu'Il!g steHt der Justiz
ausschuß somit den An t rag, der N:litionalrat 
wolle hesch1ießen: 

Der A:bschlliuß des E'\lJropäischen übereinkom
mens rii!ber dieÜ1berwlJgung der StrarverfollgulUg 
Salmt Anla,~en, ErkJoärungen und Vorbehalten 
(23 der Beilagen) wir,dr ,genehmigt. 

Wien, 1979 11 '09 

Dr. ,Broesigke 
Obmann 
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